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ii) Beträge, die von den Verbänden für diesen Haus
haltsplan zur Verfügung gestellt werden, mit der 
Maßgabe, daß die Höhe des von jedem Verband 
zur Verfügung gestellten Betrages von der Ver
sammlung dieses Verbandes festgesetzt wird und 
es jedem Verband freisteht, zu diesem Haushalts
plan keine solchen Beträge zu leisten;

Ui) Beträge, die das Internationale Büro für Dienst
leistungen auf dem Gebiet der juristisch-techni
schen Hilfe erhält;

iv) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen, 
die der Organisation für die unter Buchstabe a )  
bezeichneten Zwecke gewährt werden.

(4) a )  Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, 
der nicht Mitglied eines der Verbände ist, wird zur 
Bestimmung seines Beitrags zum Haushaltsplan der 
Konferenz in eine Klasse eingestuft und zahlt seine 
Jahresbeiträge auf der Grundlage einer Zahl von Ein
heiten, die wie folgt festgesetzt wird:

Klasse A . . . .  10

Klasse В . . . . 3

Klasse C......................  1

b )  Jeder dieser Staaten gibt, wenn er eine der in 
Artikel 14 Absatz (1) bezeichneten Handlungen vor
nimmt, gleichzeitig die Klasse an. in die er eingesluft 
zu werden wünscht. Er kann die Klasse wechseln. 
Wählt er eine niedrigere Klasse, so hat er dies der Kon
ferenz auf einer ihrer ordentlichen Tagungen mitzu
teilen. Ein solcher Wechsel wird zu Beginn des auf 
diese Tagung folgenden Kalenderjahres wirksam.

c) Der Jahresbeitrag jedes dieser Staaten besteht aus 
einem Betrag, der in demselben Verhältnis zu der 
Summe der Beiträge aller dieser Staaten zum Haus
haltsplan der Konferenz steht wie die Zahl der Ein
heiten der Klasse, in die der Staat eingestuft ist, zur 
Summe der Einheiten aller dieser Staaten.

d )  Die Beiträge werden am 1. Januar jedes Jahres 
fällig.

e )  Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines 
neuen Rechnungsjahres beschlossen, so wird der Haus
haltsplan des Vorjahres nach Maßgabe der Finanzvor
schriften übernommen.

(5) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der 
nicht Mitglied eines der Verbände ist und der mit 
der Zahlung seiner nach diesem Artikel zu leistenden 
Beiträge im Rückstand ist, sowie jeder Vertragsstaat 
dieses Übereinkommens, der Mitglied eines der Ver
bände ist und mit der Zahlung seiner Beiträge an die
sen Verband im Rückstand ist, kann sein Stimmrecht 
in keinem der Organe der Organisation, denen er als 
Mitglied angehört; ausüben, wenn der rückständige 
Betrag die Summe der von ihm für die zwei vorher
gehenden vollen Jahre geschuldeten Beiträge erreicht 
oder übersteigt. Jedoch kann jedes dieser Organe 
einem solchen Staat gestatten, das Stimmrecht in die
sem Organ weiter auszuüben, wenn und solange es 
überzeugt ist, daß der Zahlungsrückstand eine Folge 
außergewöhnlicher und unabwendbarer Umstände ist.

(6) Die Höhe der Gebühren und Beträge für Dienst
leistungen des Internationalen Büros auf dem Gebiet 
der juristisch-technischen Hilfe wird vom General

direktor festgesetzt, der dem Koordinierungsausschuß 
darüber berichtet.

(7) Die Organisation kann mit Billigung des Ko
ordinierungsausschusses alle Schenkungen, Vermächt
nisse und Zuwendungen annehmen, die unmittelbar 
von Regierungen, öffentlichen oder privaten Einrich
tungen, Vereinigungen oder Privatpersonen stammen.

(8) a )  Die Organisation hat einen Betriebsmittelfonds, 
der durch eine einmalige Zahlung der Verbände und 
jedes Vertragsstaates dieses Übereinkommens, der nicht 
Mitglied eines der Verbände ist, gebildet wird. Reicht 
der Fonds nicht mehr aus, so wird er erhöht.

b) Die Höhe der einmaligen Zahlung jedes Verban
des und gegebenenfalls sein Anteil an jeder Erhöhung 
werden von der Versammlung dieses Verbandes be
schlossen.

c) Die Höhe der einmaligen Zahlung jedes Vertrags
staates dieses Übereinkommens, der nicht Mitglied 
eines der Verbände ist, und sein Anteil an jeder Er
höhung sind proportional zu dem Beitrag dieses Staa
tes für das Jahr, in dem der Fonds gebildet oder die 
Erhöhung beschlossen wird. Dieses Verhältnis und 
die Zahlungsbedingungen werden von der Konferenz 
auf Vorschlag des Generaldirektors und nach Äuße
rung des Koordinierungsausschusses festgesetzt.

(9) a )  Das Abkommen über den Sitz der Organisa
tion, das mit dem Staat geschlossen wird, in dessen 
Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor, 
daß dieser Staat Vorschüsse gewährt, wenn der Be
triebsmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe dieser Vor
schüsse und die Bedingungen, unter denen sie gewährt 
werden, sind in jedem Fall Gegenstand besonderer 
Vereinbarungen zwischen diesem Staat und der Or
ganisation. Solange dieser Staat verpflichtet ist, Vor
schüsse zu gewähren, hat er ex officio einen Sitz im 
Koordinierungsausschuß.

b )  Der unter Buchstabe a )  bezeichnete Staat und 
die Organisation sind berechtigt, die Verpflichtung zur 
Gewährung von Vorschüssen durch schriftliche Noti
fikation zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre 
nach Ablauf des Jahres wirksam, in dem sie notifiziert 
worden ist.

(10) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der 
Finanzvorschriften von einem oder mehreren Mitglied
staaten oder von außenstehenden Rechnungsprüfern 
vorgenommen, die mit ihrer Zustimmung von der 
Generalversammlung bestimmt werden.

Artikel 12
Rechtsfähigkeit, Vorrechte und Immunitäten

(1) Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet jedes 
Mitgliedstaates gemäß den Gesetzen dieses Staates die 
zur Erreichung ihres Zwecks und zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderliche Rechtsfähigkeit.

(2) Die Organisation schließt mit der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und mit jedem anderen Staat, in 
den der Sitz gegebenenfalls verlegt wird, ein Abkom
men über den Sitz.

(3) Die Organisation kann mit den anderen Mit
gliedstaaten zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte 
schließen, um sich sowie ihren Beamten und den Ver
tretern aller Mitgliedstaaten die zur Erreichung des


